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Arbeits* und Eieferungs-Uebertraguitgen.
(9Imtltd)e OflininaFSRitteiluttgen.) >j(arf)brutf »erboten.

i'icfcriing bcr ©ifcnfonftniftion fiir einen ©änlenfraii fiir bie

Station !Rid)tcre»»il an 9R. Sod), Gifettgtefieret, 3urtd).
©flcncnnftalt !Hl)cinau. ®ie 3omwrarbeiten für bie neue

®ad)fonftruftion auf bent ©ferbeftaßgcbäitbe ber ©flegeanftalt
iHf)einau an SRitl. Grb, ßtinmermeifter in SRijeitiau.

fttiitttiigiduilhaugltait St. ©alien, ©rbarbeiten an iß. SJietjer,
St. ©alien; SRaurerarbeiten an SR. §ogger unb SB. §eene, beibe

in St. ©alien; 3lgpbalt= unb Qfotierungsarbciten an ©autnberger
& Sod) in SBafel ; Steinbauerarbeiten in oerfdjiebenen ißofitionen
an ben ©erbattb ft. gaiiifdjer 3Raurer= unb ©teiitmefcmeifter, an
bte 31. ©. Sdjioeijer. ©ranitioerfe in SeUttijotta unb an Congoni
in ftertëau; SRaffiobeden an SRaitiart & So. in St. ©alien;
fteijuttg unb ntedjanifdje ©entilation an ©ebrüber Sutler in
®intertt)ur.

ißrimarfdiuibaug in ©ntggcit. Stnfbau eines jtoeiiett Stodes
für gtoei toeitere Slaffenjinitner. 3ünmer> unb Scfjreinerarbeiten
att Sdjenters Grbett, ©augefdjäft, 8ad)ett=©otnoil ; SRaurer= unb
©erputfarbeitert an g. iRttefd), ©augefdjaft, 8cid)eti=©ottioil ; bie
Spengierarbeiten ait SBiget, 8ad)em©otttoil ; ®adjbederarbeiten
an 3i. Seller, 8ad}en=©otitoil; ©Iaferarbeiten an ft. SRettler,
Dberftrage, ©traubeitjeß ; ißarguetarbeiten an iRettnittg, St. ©aßen ;

©liijableiter an fRieberer, ©ruggett; ©ifentieferung an ®utfned)t
& Gie., St. ©alien, ©auleitung: Strdjitett SB. fteene, St.©aßen. SI.

©aébcrforgtiitg Sicfjriiliofett. Lieferung fätntlidjer ©asnteffer
für bie ©aêuerforgttttg î)ie)tenf)ofen att bie ©astttefferfabrif Sujern,
Glfter & Go.

Lieferung «on 400 ffiaffernteffttn fiir bag 3öaffcr»erforgungg=
©liteau ïugatto att ®retjer, SRofenîrattj & (Droop in ftatittooer,
Sßreäiauer SRetaßgie^erei in ©reëlau unb ©opp & fReutber in
SRaunbeint.

Sic ftodifpattitiingglcititiiflcii Sd)mctiIoii ®rt)nau 3ieneibriitfe,
fotoie bie Zuleitungen IRotfparb unb lijttaberg tourbett uott ber
31. ©. ©roton ©otteri & Go. an bie finita £>. Summier & Go.

in 2iarau übertragen. \
Gieftrifclic Säuteittridjtung im Stbiepftanb bcr $cI&fd)iit)ciigcfeU=

fd)aft îùcmtigen an Serrer Labien itt ©oltigeit.
(Die §od)fpannunggIeitung 5rirf=iffiittnau, fotoie bag Seiuttbiir=

net) SBittnau fantt ftaiiginftaUattonen tourbett an bie 0-irnta
ft. Summier & Go. itt Starau übertragen.

Sdjuibaugbau 0ber=@nffelbcit. @rb=, SRaurer= unb pimrner*
arbeiten an SR. 3fd)olte, ©augefdjaft, Slarau; ftartfteiniieferung
att îf). ©ertfdjinger in Sensburg; Sunftfteiniieférung an Goitft.
©onarj, Diteit. ©auleitung : 3- Sebrer, 2lrd)iteft, 3ürid).

îurnbailebait ©mrigtml. ©ämtlidje Arbeiten an ©aumeifter
Sari Sdjtoenbinger in Slntrigioil.

Stbulbaugneubau ©rabg. ^iafdjnerarbeiteit an fiippuner in
©ud)S unb fjorrer in ©rabs ; ®ad)bederarbeiten an ©ebrüber
©antenbein in SBerbenberg. ©auleitung: $. Staertle, Slrdjitett,
Staab.

®iirrcnbadj»erbamtng Stein (Cbertoggenburg). Dag III. ©am
log ber ®ürrenbad)oerbauung tourbe oergeben an bie ff-irma ©ebr.
©autitanit & Stiefenbofer in 3litborf, toeidje ancb bag II. ©anlog
in 3lrbeit bat.

Dorf&admerlmumtg ber ©ettteinbe Vlttigmii (©era). Sämtliche
3trbeiten att ©ürgi & IRoti), 3ird)ite!ten unb ©augefd)äfte, in
SBangen a. Si. Sattleitung : Ingenieur SRofer in ©urgborf.

Sdjuteijcrtfdje iOictaiittierfe in Dorimdj. Santtiicbe Slrbeiteit
runt Sanalbatt an 31. ©iarer, ©auunternebmer in Siefd) b. ©afei.
©auleitung: SBeber & Go., Delgberg.

Lieferung Doit 10 neuen ©cpiiltiänfcii in bie ©djttle llntcrageri
an gob. gafob gten, Sdjreitter, Unterageri.

©rtoeitcrung bcr äüaffcroerforgimg in 2Mb (yippctgeU 2l.=SR(i.)

iReferooir in armiertem ©etou oott 150 gitbalt att gafob
SRerj, ©aumeifter in St. ©aßen; iRobrtegungsarbeiteu an Gari
grei & Go. in SRorfd)ad). 31.

Grftelluttg jmeier Vllpftraften in ©ergiin=3atfd) (©raubiittben)
an Siieffattbro ©roggi in ©ergün.

©rfteUung beg Sllptucgcg ©i»io=©aßetta, 2 m breit, 2500 m
lang, an gobann Sîut) in ®bur.

Kritische Beleuchtung der Uerordnung des

Zürcher. Regierungsrates über die Uergebung von
staatlichen Arbeiten und Cieferungen

oont 20. aiprii 1905.

®iit mit ben 3nitia(en S. H. (jcgctdinetcr §(rtifel ber
S- 8-" nimmt btefe SJerorbmttuj, aus ber mir jüngft

einen SiuSjug brauten, in genauere SBetrai^tuug unb
fommt 31t folgeuber Slnfictjt:

Sic SSerorbttung ift jebenfalfS in bcr 2tbfid)t er=
faffen morben, eine ©ritnblagc 31t ftfjaffeu, auf bcr bic
©eroerbetreibenben unb gttbuftriellen fid) mit Ütitbc an
bcr Sitbrniffion beteiligen Eönnert, eine ©riutblage, bei
ber fie nid)t riSfieren, übergangen 31t merbeu. 9iun
erttärt aber § 2 211. c eine Vergebung auf bcin SBege
ber bcfdjräuftcu Äoufurreit3 als gitläffig, menu bie 2(r=
beiten unb Siefentngen nur bon einer befdjränEtcn ^a^I
bon Unternehmern in geeigneter SBeife itnb red^eitig
ausgeführt tuerben fönnen. ©crabe bas ift es aber,
maS bic öffentliche 2tuSf(^reibung sutage förbert. ®aS
barf boch nicht etma bon einer Üotnmiffion ober einem
23eamteu beftimmt roerben. ®S leuchtet ein, ba§ babitrt^
bei manchem große Uit3ufriebenheit piaßgreifen mirb,
beim jeber Zntereffcnt mirb finbeti, baff er hätte auf=
geforbert merben follcit unb mirb erttfdjieben bagegen
auftreten, bah mau ihn, iubem man ihn nicht 3ur Äou
furreit3 cinlub, als ©efchäftsmann hinftetlt, ber 2trbeiten
unb Lieferungen nid)t in geeigneter äßeife ausführen
Eann.

Ütach § 3 211. d fönnen Slrbeiten unb Lieferungen
„freihättbig" auSgefchriebcu merben, menu fie 31a 6r=
gän3ung einer ausgetriebenen 2trbeit ober Lieferung
nad)träglid) erforberlich finb. SBeuu alfo heute 3. 23.

bie @d)otterbefchaffung für bie Straffe ausgetrieben
mirb unb es [teilt fid) heraus (maS mau eigentlich bor=
her miffen fonute), bah bie gelieferte ältenge an Schotter=
material 31t menig ift, fo barf nach biefem Paragraphen
bie auSti'eibcube 23el)örbc einen beliebigen Lieferanten
ohne borhergegangene 2luSfchreibuug mit bcr 9iad)tiefer=
ung betrauen, bie unter Umftänben (boit befonberer
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Arbetts- una Llelerungs Uevertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) «achdruck verboten.

Lieferung der Eisenkoustniktioii für einen Säulenkea» fiir die

Station Richtcrewil an M. Koch, Eisengießerei, Zürich.
Pflcgeanstalt Rhcinau. Die Zimmerarbeiten für die neue

Dachkonstruktiou auf dem Pferdestallgebäude der Pflegeanstalt
Rheinau an Nikl. Erb, Zimmermeister in Rheinau.

Hadwigfchnlhausbau St. Galle». Erdarbeiten an P. Meyer,
St. Gallen; Maurerarbeiten a» M. Högger und W. Heene, beide

in St. Gallen; Asphalt- und Jsolierungsarbeiten an Baumberger
â Koch in Basel; Steinhauerarbeiten in verschiedenen Positionen
an den Verband st. gallischer Maurer- und Steimnetzmeister, an
die A. G. Schweizer. Granitwerke in Bellinzona und an Longoni
in Herisau; Massivdecken an Maillart â Co. in St. Gallen;
Heizung und mechanische Ventilation an Gebrüder Snlzer in
Winterthur.

Primarschulhaus in Brügge». Aufbau eines zweiten Stockes
für zwei weitere Klassenzimmer. Zimmer- und Schreinerarbeiten
an Schenkers Erben, Baugeschäft, Lachen-Vonwil; Maurer- und
Berputzarbeiten an I. Rüesch, Baugeschäft, Lachen-Vonwil; die
Spenglerarbeiten an Wiget, Lachen-Vonwil; Dachdeckerarbeiten
an A. Keller, Lachen-Vonwil; Glaserarbeiten an H. Mettler,
Oberstraße, Straubenzell; Parquetarbeiten an Nenning, St. Gallen;
Blitzableiter an Niederer, Bruggen; Eisenlieferung an Gutknecht
à Cie., St. Gallen. Bauleitung: Architekt W. Heene, St.Gallen. A.

Gasversorgung Dicßcnhoseu. Lieferung sämtlicher Gasmesser
für die Gasversorgung Dießenhvfen an die Gasmesserfabrik Luzern,
Elster â Co.

Lieferung von lstst Wasscrinesscrn siir das Wasscrversorgungs-
Bureau Lugano an Dreyer, Rosenkranz K Droop in Hannover,
Breslauer Metallgießerei in Breslau und Bopp â Reuther in
Mannheim.

Die HochsPannnngsleitttiigcii Schincrilon-Grynau-Ziegelbriickc,
sowie die Zuleitungen Rothfarb und Uznaberg wurden von der
A. G. Brown Boveri äi Co. an die Firma H. Kummler à Co.
in Aarau übertragen, x

Elektrische Läuteinrichtnng iin Schießstand der Fcldschiitzcngcscll-
schaft Diemtigen an Lehrer Hählen in Voltigen.

Die Hochspannungsleitung Friik-Wittnau, sowie das Sekundär-
netz Wittnau samt Hausinstallationen wurden an die Firma
H. Kummler à Co. in Aarau übertragen.

Schulhausban Ober-Entfcldcn. Erd-, Maurer- und Zimmer-
arbeiten an M. Zschokke, Baugeschäft, Aarau; Hartsteinlieferung
an Th. Bertschinger in Lenzburg; Kunststeinlieferung an Const.
Vonarx, Ölten. Bauleitung: I. Kehrer, Architekt, Zürich.

Turnhallcbau Amriswil. Sämtliche Arbeiten an Baumeister
Karl Schwendinger in Amriswil.

Schulhausneubau Grads. Flaschnerarbeiten an Lippuner in
Buchs und Forrer in Grabs; Dachdeckerarbeiten an Gebrüder
Gantenbein in Werdenberg. Bauleitung: I. Staerkle, Architekt,
Staad.

Diirrcnbachverbauung Stein (Obcrtoggcndurgs. Das III. Bau-
los der Dürrenbachverbauung wurde vergeben an die Firma Gebr.
Baumann à Stiefenhofer in Altdorf, welche anch das II. Baulos
in Arbeit hat.

Dorfbachverbauung der Gemeinde Attiswil (Berns. Sämtliche
Arbeiten an Bürgi à Roth, Architekten und Bangeschäfte, in
Wangen a. A. Bauleitung: Ingenieur Moser in Burgdorf.

Schweizerische Mctallwerke in Dornach. Sämtliche Arbeiten
zum Kanalban an A. Blarer, Bauunternehmer in Aesch b. Basel.
Bauleitung: Weber à Co., Delsberg.

Lieferung von 1st neuen Schulbänken in die Schule Unteragcri
an Joh. Jakob Jten, Schreiner, Unterägeri.

Erweiterung der Wasserversorgung in Wald <ApPenzell A.-Rh.s
Reservoir in armiertem Beton von IM Inhalt an Jakob
Merz, Baumeister in St. Gallen; Rohrlegungsarbeiten an Carl
Frei â Co. in Rorschach. A.

Erstellung zweier AlPstraßen in Bcrgiin-Latsch (Graubiindcns
an Alessandro Broggi in Bergün.

Erstellung des Alpwcges Bivio-Balletta, 2 m breit, 2MV m
lang, an Johann Nutz in Chur.

Wtische veleuchtung tw Verordnung des

Zürcher. Hegierungsrates über die Vergebung von
slaatlichen Arbeiten und Lieferungen

vom 20. April 1905.

Ein mit den Initialen 8. U. gezeichneter Artikel der
„N. Z. Z." nimmt diese Verordnung, aus der wir jüngst

einen Auszug brachten, in genauere Betrachtung und
kommt zu folgender Ansicht:

Die Verordnung ist jedenfalls in der Absicht er-
lassen worden, eine Grundlage zu schaffen, ans der die
Gewerbetreibenden und Industriellen sich mit Ruhe an
der Submission beteiligen können, eine Grundlage, bei
der sie nicht riskieren, übergangen zu werden. Nun
erklärt aber Z 2 Al. e eine Vergebung ans dein Wege
der beschränkten Konkurrenz als zulässig, wenn die Ar-
beiten und Lieferungen nur von einer beschränkten Zahl
von Unternehmern in geeigneter Weise und rechtzeitig
ausgeführt werden können. Gerade das ist es aber,
was die öffentliche Ausschreibung zutage fördert. Das
darf doch nicht etwa von einer Kommission oder einem
Beamten bestimmt werden. Es leuchtet ein, daß dadurch
bei manchem große Unzufriedenheit platzgreifeu wird,
denn jeder Interessent wird finden, daß er hätte auf-
gefordert werden sollen und wird entschieden dagegen
auftreten, daß man ihn, indem man ihn nicht zur Kon
kurrenz einlud, als Geschäftsmann hinstellt, der Arbeiten
und Lieferungen nicht in geeigneter Weise ausführen
kann.

Nach ß 3 Al. ci können Arbeiten und Lieferunge»
„freihändig" ausgeschrieben werden, wenn sie zur Er-
gänzung einer ausgeschriebenen Arbeit oder Lieferung
nachträglich erforderlich sind. Wenn also heute z. B.
die Schvtterbeschaffung für die Straße ausgeschrieben
wird nud es stellt sich heraus (was man eigentlich vor-
her wissen konnte), daß die gelieferte Menge an Schotter-
Material zu wenig ist, so darf nach diesem Paragraphen
die ausschreibende Behörde einen beliebigen Lieferanten
ohne vorhergegangene Ausschreibung mit der Nachliefer-
ung betrauen, die unter Umständen (von besonderer
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yibftdjt modelt wir abfepcn) größer fein fatttt alio bic
$auptlieferung. Staun auf btefe SBeifc bag Vertrauen
3U ciitcr einwanbfreiett Sachführung bon Slttgfdjrcib»
uugcu geftärft werben

3it 8 4 Slbf. 3 wirb bau „Vertragguuterlageu" gc»
fprocheu, an anbern Stellen werben für bicfelbc Sadfe
bie SBorte „Vertraggbebingungen", „Vebinguitgen",
„Unterlagen" u. m. a. angewettbet. Slug biefem para»
grappeu bämmert einem langfam bie ©rfenutuig auf,
baff fiel) biefe Verorbuung eigentlich auf Unternehmer»
arbeiten begießt, bic an ber VaufteÜe felbft auggeführt
werben. Sag fteht buch aber im SBiberfprucp guut
Xitel biefer Verorbmtng, bic buu Slrbeiten unb Siefer»
uttgeu fpricfjt, wobei mau meinen möchte, bah auch
gabrifeu unb fonftige Snbuftrieit in bie Sage fommeit
fönuten, bem Staate fertige (Srjeugniffe 311 liefern.

3u § 5 füllen „umfangreiche" Sirbei ten unb Siefer»
uugeu gerlegt werben fönneu, wenn bie Verhältniffe
bieg geftatten. Sag SBort „umfangreich" ift fetjr, fehr
belfubar, wenn ber Veamtc behnen will. Sag gleiche

ift 311 fagen twn § 6, ber „crforbcrlichettfallg" bie öffent»
liehe Slugfchreibung bitrd) bic Xagcgblcitter unb gad)»
greffe 3ulä|t. „©rforberlicheitfallg" ift ein fdjlimmcg
SBurt, bag itt einer Verordnung nicht bcrweitbet wer»
beu füllte.

Sïitdjug unb Slbäuberuug eingereichter Slngebote
fönueti nad) § 10 „währeub ber ©iitgabefrift" burch
fchriftlidje Slitgeige erfolgen. Sag ift ein fehr böfer
Sab Vor Slblauf ber ©iugabefrift berrf buch bei einem
gerecht our fid) gebeubcii Wettbewerb uichtg mehr ge»
äitbert werben. SBie füllen bie Bewerber Vertrauen
haben, wenn foldfe §iutertiireu borhattbeu fittb! Saun
heifft eg im fchünftcit Sturialftil, bah bie ©rüffuuitg
„fpätefteng" brei Sage nach Slblaur ber ©iitgabefrift 311

erfolgen hat. Soll wohl beifkn „frühefteng". Senn
eg ift beim beften SBilleu nicht eiu.yifebeu, warum bie

©röffuung nicht fpäter alg nach brei Sagen erfolgen
berrf. ©g faun buch üorfommen, bah ber betreffeube
©hef juft in biefeit brei Sagen bieuftlid) abwefeub unb
fein Stellbertreter franf ift. SBirb bann ein unterge»
orbueter §anblanger wichtige ©ingabeit öffnen bürfeu

3n § 12 irrt bag SBort „Slbgebot" bezweifelt her»
um ttitb frättft fich über fid) felbft. @g wirb bort alg
©tegeufaf) bott „Sittgebot" gebraucht, ohne etmag bafür
31t fönnen.

„Von ber erfolgten Vergebung ber Slrbeit ober
Siefcruitg fittb alle ^Bewerber itt Stemttnig 311 fe^ett,"
fagt § i3. Slbcr er berfchmeigt bigfret, wie bie Sic»

tuerber, bie boch an beu berfepiebenften Orten anfäffig
feilt fötttteit, itt Senutnig 31t fc|ett fittb, währeub buch
§ Ii augbrüdlich bewerft, wie bie Slugfchreibung 31t er»

%fAl.ll Httttttt feAfe#

E. Beck
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folgen hat. (pier hat alfo bie Sogif ein Sodj befummelt.
Samt heiftt cg weiter: „Sicfelbctt (bic Bewerber) fittb
„hierbei" aufmerffatn 31t machen, bah bag ©röfftutugg-
protofoll it. f. w. währettb ber „folgenben brei" SBerf»

tage 3ttr ©ittfiihtnahme offen liege." Scr Verfaffer
biefer Verorbnuttg fpriept «Ott beu folgettbctt brei SBerf»

tagen, unterläßt cg aber fcltfamerweifc, beu Slitfang
beg Serming, Doit bem au bie brei SBerftage gerechnet
werben, näher 311 beseiepueu. Stach biefetn Paragraphen
ftcl)t and) bett Vertretern ber Slrbeiterfchaft iit ber ttäm»
lidjen fjrift bie ipifammenftellmtg ber Sdjluhfuttitucu
offen, (sie!) Sah biefe Verorbnung gewiffe arbeitet'
freuttbliche Veftimtnitngeu enthält, ift nur 311 loben.
Slber biefer paffug ift beim buch etWctg ftarf. SBer

fittb biefe Vertreter? SBetttt ber Sieferaut uid)t im
.Saitton anfäffig ift, ober gar im Stuglanbe fabrigiert
(gewiffe ©kgenftäitbe inüffeu Oom Slugtaube be3ogen
werben, Sohlen!), wer ift bann ber fpert Vertreter ber
Slrbeiterfchaft? SBenn ber Staat aug bem Stuhrgebiet
Pohlen bc3iel)t, fanu bann fjrcuttb Vebel nach Vürid)
reifen unb l)icr ©inficht nehmen? ©g ift erflärlich,
bah bag „Volfgrccpt" über biefeit Paragraphen in 3ubel
auggebroepett ift. Slber weit ber SSerfaffer ber Verorb»
ituiig offenbar eilt Schalt ift, hat er eg unterlaffen,
mitteilen, bah anb wie bie Vertreter ber Slrbeiterfchaft
iit Scttutnig gefept werben, betttt nach bem gitierten
3ltifanggfa|e biefeg Paragraphen fiitb nur bic Bewerber
in Äeuittitig 311 fe^cit. @g wirb bafjer nötig werben,
bah bic Slrbeiterfchaft eine Obcrpolfzci beim Obmann
aint einführt, ©g macht faft beu ©inbruef, bah biefer
Sah beut Verfaffer ber Verorbuung im lebten ÜJiomeute
burch einen wafchechteu So3talbemofratett eiugeblafett
würben ift unb erfterer ohne lange llebcrleguug biefeit
£)aud) ht Schriftgeichen ummanbette. SBarum barf mir
ber Arbeiter ©iitfidjt nehmen unb ber Steuerzahler
nicht? Ser Sah foil bermutlicp beu Siittt haben, bah
angemeffene Söhne befahlt werben füllen. Sag ift recht.
Slbcr warum fich ber Stegierunggrat beg Stecpteg, bic
Söhne 31t beftimmen, begibt uttb bafür Sente fommcu
täfft, bie 001t Subtttiffiouctt uichtg berftehen, ift nid)t
recht flar. SBill er auf biefe SBeife bic Verantwortlich'
feit abfd)üttelu ©g foil Waprfcpeiitlich gemeint fein,
bah bie Slrbciter beg Siefetanten ©ittficht nehmen foulten ;

warum aber Vertreter, betten boch horper gar uichtg
mitgeteilt witrbe Sarin liegt ber formale gufammen»
bruep ber ga^eii Verorbttuttg. Ueberbieg wirb eine
Segitimation biefer Vertreter gar nicht bedangt. 3u
biefein fürchterlichen Paragraphen wirb fcpliehlicp ttod)
mitgeteilt, wie bei ber Slufftellung ber allgemeinen uttb
fpegiellen Vertraggbeftimmuitgcu bo^ugepen ift. Soweit
teepnifepe Veftimmutigen iit grage fotntnett, füllten bie»

fclbeu in einem allgemein giltigeit Staatgwerfberträge
enthalten fein. SUIc übrigen Vefiimmimgcu müffen aber

3um borapereitt bereitg bei ber Slugfchreibung befauut
gemacht werben. Samit muff einmal aufgehört werben,
bah nachträglich Vcftimmuugeu ttctd) SBiÖfür einer Ve»

pörbe aufgenommen werben. Sie Verorbnung würbe
bod) erlaffen, um bie bigherigett SÖtihftäubc 31t bc=

feitigett.
3n § 15 Sil. a wirb bon ben ber Slugfchreibung

3ugrunbe gelegten „Vebinguitgen" gefprodjen, währeub
früher bon — Vertraggunterlagen bie Siebe war. @c=

meint fittb wohl bic bei bem SBettbewerbe 31t erfüllen»
bett Vebinguitgen! 3ntereffant ift auch bag tiefe Sitttfel,
bag barüber îjerrfcht, wer bie augfehreibettbe, be3W. 311=

fcplagenbe. ©.eförbe ift. Vach biefett Paragraphen (Sil. e)
fittb bott ber Verücffidjtiguttg fette Slngebote augge»
feptoffen, welche bon Unternehmern eingereicht fittb, bie

für tüchtige, püuftlicpc Slugführimg vt. f. w. nicht bie

geitügeube Sicherheit bieten. Sag ift eine fepr gefähr»
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Absicht mullen mir absehen) größer sein kaun als die
Hanptliefernng. Kann ans diese Weise das Vertrauen
zn einer einwandfreien Durchführung nun Ansschreib-
nngen gestärkt werden?

In H 4 Abs. 3 wird Nun „Vertragsunterlagen" ge-
sprachen, an andern Stellen werden für dieselbe Sache
die Warte „Vertragsbedingungen", „Bedingungen",
„Unterlagen" u. m. a. angewendet. Ans diesem Para-
graphen dämmert einem langsam die Erkenntnis ans,
daß sich diese Verardnung eigentlich ans Unternehmer-
arbeiten bezieht, die an der Baustelle selbst ausgeführt
werden. Das steht dach aber im Widerspruch zum
Titel dieser Verardnung, die van Arbeiten und Liefer-
nngen spricht, wvbei man meinen machte, daß auch
Fabriken und sonstige Industrien in die Lage kämmen
könnten, dem Staate fertige Erzengnisse zn liefern.

In ß 5 fallen „umfangreiche" Arbeiten und Liefer-
nngen zerlegt werden können, wenn die Verhältnisse
dies gestatten. Das Wort „umfangreich" ist sehr, sehr

dehnbar, wenn der Beamte dehnen will. Das gleiche
ist zn sagen van H (>, der „erforderlichenfalls" die öffent-
liche Ausschreibung durch die Tagesblätter und Fach-
presse zuläßt. „Erforderlichenfalls" ist ein schlimmes
Wart, das in einer Verordnung nicht verwendet wer-
den svllte.

Rückzug und Abänderung eingereichter Angebote
können nach H 10 „während der Eingabestist" durch
schriftliche Anzeige erfolgen. Das ist ein sehr böser
Satz! Vor Ablauf der Eingabefrist darf doch bei einem
gerecht vor sich gehenden Wettbeiverb nichts mehr ge-
ändert werden. Wie sollen die Bewerber Vertrauen
haben, wenn solche Hintertüren vorhanden sind! Dann
heißt es im schönsten Knrialstil, daß die Eröffnung
„spätestens" drei Tage nach Ablauf der Eingabestist zn
erfolgen hat. Soll wohl heißen „frühestens". Denn
eS ist beim besten Willen nicht einzusehen, warum die

Eröffnung nicht später als nach drei Tagen erfolgen
darf. Es kann doch vorkommen, daß der betreffende
Chef just in diesen drei Tagen dienstlich abwesend und
sein Stellvertreter krank ist. Wird dann ein unterge-
ordneter Handlanger wichtige Eingaben öffnen dürfen?

In H 12 irrt das Wort „Abgebot" verzweifelt her-
um und kränkt sich über sich selbst. Es wird dort als
Gegensatz von „Angebot" gebraucht, ohne etwas dafür
zn können.

„Von der erfolgten Vergebung der Arbeit oder
Lieferung sind alle Bewerber in Kenntnis zn setzen,"
sagt Z 13. Aber er verschweigt diskret, wie die Be-
werber, die doch an den verschiedensten Orten ansässig
sein können, in Kenntnis zu setzen sind, während doch
^ l> ausdrücklich bemerkt, wie die Ausschreibung zn er-
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folgen hat. Hier hat also die Logik ein Loch bekommen.
Dann heißt es weiter: „Dieselben (die Bewerber) sind
„hierbei" aufmerksam zn machen, daß das Eröffnnngs-
Protokoll u. s. w. während der „folgenden drei" Werk
tage zur Einsichtnahme offen liege." Der Verfasser
dieser Verordnung spricht von den folgenden drei Werk-
tagen, unterläßt es aber seltsamerweise, den Anfang
des Termins, von dem an die drei Werktage gerechnet
werden, näher zn bezeichnen. Stach diesem Paragraphen
steht auch den Vertretern der Arbeiterschaft in der näm
lichen Frist die Zusammenstellung der Schlnßsnmmen
offen, stie!) Daß diese Verordnung gewisse arbeiten
freundliche Bestimmungen enthält, ist nur zn loben.
Aber dieser Passus ist denn doch etwas stark. Wer
sind diese Vertreter? Wenn der Lieferant nicht im
Kanton ansässig ist, oder gar im Auslande fabriziert
(gewisse Gegenstände müssen vom Auslande bezogen
werden, Kohlen!), wer ist dann der Herr Vertreter der
Arbeiterschaft? Wenn der Staat ans dem Rnhrgebiet
Kohlen bezieht, kann dann Freund Bebel nach Zürich
reisen und hier Einsicht nehmen? Es ist erklärlich,
daß das „Volksrecht" über diesen Paragraphen in Jubel
ansgebrochen ist. Aber weil der Verfasser der Verord-
nnng offenbar ein Schalk ist, hat er es unterlassen,
mitzuteilen, daß und wie die Vertreter der Arbeiterschaft
in Kenntnis gesetzt werden, denn nach dem zitierten
Anfangssatze dieses Paragraphen sind nur die Bewerber
in Kenntnis zn setzen. Es wird daher nötig werden,
daß die Arbeiterschaft eine Oberpolizei beim Obmann
amt einführt. Es macht fast den Eindruck, daß dieser
Satz dem Verfasser der Verordnung im letzten Momente
durch eine» waschechten Svzialdemokraten Angeblasen
worden ist und ersterer ohne lange Ueberlegung diesen
Hauch in Schriftzeichen umwandelte. Warum darf nur
der Arbeiter Einsicht nehmen und der Steuerzahler
nicht? Der Satz soll vermutlich den Sinn haben, daß
angemessene Löhne bezahlt werden sollen. DaS ist recht.
Aber warum sich der Regiernngsrat des Rechtes, die
Löhne zn bestimmen, begibt und dafür Leute kommen
läßt, die von Submissionen nichts verstehen, ist nicht
recht klar. Will er ans diese Weise die Verantwortlich-
keit abschütteln? Es soll wahrscheinlich gemeint sein,
daß die Arbeiter des Lieferanten Einsicht nehmen können;
warum aber Vertreter, denen doch vorher gar nichts
mitgeteilt wurde? Darin liegt der formale Zusammen-
brnch der ganzen Verordnung. Ueberdies wird eine

Legitimation dieser Vertreter gar nicht verlangt. In
diesem fürchterlichen Paragraphen wird schließlich noch
mitgeteilt, wie bei der Aufstellung der allgemeinen und
speziellen Vertragsbestimmungen vorzugehen ist. Soweit
technische Bestimmungen in Frage kommen, sollten die-
selben in einem allgemein giltigen Staatswerkvertrage
enthalten sein. Alle übrigen Bestimmungen müssen aber

znm vornherein bereits bei der Ausschreibung bekannt
gemacht werden. Damit muß einmal aufgehört werden,
daß nachträglich Bestimmungen nach Willkür einer Be-
hörde aufgenommen werden. Die Verordnung wurde
doch erlassen, um die bisherigen Mißstände zn be-

seitigen.
In Z 15 Al. n wird von den der Ausschreibung

zugrunde gelegten „Bedingungen" gesprochen, während
früher von — Vertragsuntertagen die Rede war. Ge-
meint sind wohl die bei dem Wettbewerbe zn erfüllen-
den Bedingungen! Interessant ist auch das tiefe Dunkel,
das darüber herrscht, wer die ausschreibende, bezw. zn-
schlagende Behörde ist. Nach diesen Paragraphen (Al. e)
sind von der Berücksichtigung jene Angebote ansge-
schloffen, welche von Unternehmern eingereicht sind, die

für tüchtige, pünktliche Ausführung u. s. w. nicht die

genügende Sicherheit bieten. Das ist eine sehr gefähr-
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liehe 83eftimtnung au unb für fid) unb nod) mehr, roenn
bic ®ntfd)eibung ttid)t itt beu Rauben bc» ïjôdjftm 83c»

amten liegt. Sine fold)e @ntfd)eibung fantt einen jpanb»
inerter ober ©eioerbetreibenben für immer bemühten.
Aid übliche Lblptc gelten nad) biefer 33erorbttuug jene,
)ocld)c in Soïjntarifen enthalten finb, bic gemeiitfant
non bent Unternehmer — itnb Arbeitcrorgaitifationen
aufgeteilt morden finb. Sßcmt bic bcibeit fictj aber
nidjt einigen, tuetcEjcr Lolpttarif gilt battu? Unb Itter
entfd)eibet darüber fchiocigt bie SBerorbnuttg. 333ärutn?
333er bürgt bafür, baff jebc Lieferung einem kaittou»»
anfäffigen zugcfd) lagen tuirb. Unb menu nicht, roetd)ed

,jpoheit»red)t ficht bem Danton jfüricf) 51t, in äfteinuugS»
berfd)iebenheiten 5iotfd)ett ^Arbeitgeber ttub Arbeitnehmer
über beu Sohlt mit^urebeu? Unb gar erft, menu ber
Lieferant ein Aitgläuber ift. 2ic 33erorbnung gilt bod)
nicht nur für ©rb= uitb Sauarbeiten, foitbcrn auch für
gabriEen. Uebrigeu« ift merEiuürbigerroeife nom Sd)u|c
ber hfimifchett Subitftrie nirgenb'ê bie Siebe. SJiatt
toirb PicUeicht einroenbett, bafj fold)e ©runbfäjje nicht
in eine 33erorbnung gehören, aber c» inirb inciter unten
gezeigt roerben, bag manche ihrer Art noch barin Our»
fotnmeu.

Sit § IG toirb ber alte Schienbrian auf» nette auf-
gefrifcfjt, beim nach bemfetben finb bie nergebenbett Sc»
börbeu berechtigt, gemiffe Seftimmuugcu für bic richtige
jD 1 trchführuttg ber @ruubfä|c aufzuteilen. Alfo nicht
nur bie Saubireftiou. ©erneint finb natürlich bie fpc=

gellen technifchen Seftimmuugen, aber nicht biefc Eapitaien
©ruitbfäjäe. äliau fielet alfo jefü fchou ein, baff bie

Serorbttuttg nicht ausreicht unb räumt baber beit 23e=

hörbeit befottbere SeftimmungSrechte ein. Hub boch
loolltc bic Serorbitung alte SDiifsftänbe heben.

2)er fürsorgliche § 20 berlangt it. a., baft bie Ar»
beitcv auf Soften bed Unternehmers gegen bic golgeu
non ,,33erufëfranthciteit" 311 öerftd)ern finb. SDtefe 83er»

fichentng fällt boch nicht in bie Haftpflicht bon gabriEen.
3m ©egeitteile, biefe lehnen fie ab. kein ©efef) bcftiinntt
bie». iffieuu alfo eine gabriE einen Zürcher Staats»
auftrag erhält, muh fie ihre Arbeiter gegen Scrttf»»
fraufbeitcit berficheru. ÜDabei ift gar nicht gejagt, toaS
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unter 83critf»frauEl)eiteu berftanben wirb. 33ci ®ie|ertt
tritt oft 2ubcrEulofe auf, bei Arbeitern, bie ftet» ftebeub
befdjäfttgt finb, ©rud). SDluf) in foteheu gälten bic
gabriE haften? 2ad ift boch tu gabrifett gar nicht
Durchführbar,

®ett bei „bergebenen" Arbeiten ober Lieferungen
befchäftigten Arbeitern ift nach § 22 ber Lohn mücheut»
(id) auêgugahleit. 2ie „bergebenen" Arbeiten erforbern
alfo wöchentliche LohnauSgahlung. ©ebrüber ©uljer,
um ein ©eifpiel anzuführen, zahlen Pierzehntägig au».
3!Bcnu biefc girma alfo einen Staatdauftrag erhält,
muh fie alle bei ber Lieferung (bie fid) oft bitrch alte
SBerfftättcu erftreefeu faun) mitioirfenben Arbeiter
möchentlich bezahlen, loa» (ebenfalls bic ^Buchführung
Pereittfachen bürftc, ober menu bie girma biefe 83er»

pflichtung nicht eingehen mill, meil ihre Drganifatiou
bied nicht gut zutäfit, befommt fie, auch üietttt il)r Att»
gebot bad günftigfte ift, bic Lieferung nicht. 3m gabrif»
gefej) ift merfmürbigermeife ein biet längerer 2ermiit
Porgefebett. gür ©rb= unb 83auarbeiten ohne ftänbigen
3öot)ufih ift biefe ©erorbttung augebracht, aber für
gabriEen boch nicht. (Sitte» fdjicEt fid) nicht für alle.
2öte por menigen 2agen .fjerr Sîationalrat (Sulzer itt
einer öffentlichen 83erfammlung ausführte, Eönneu fid)
bie gabriEen zu einer roöd)enttid)eu LoI)uaudzal)lung
nicht berfteheit. gagit : Sie fönnett feine Staatêlieferanteu
fein. Dfette Auêfidjteu 2er paragraph geftattet Alt»»
nahmen für 83erfauf Pon ©eträuEen uitb Lebensmitteln
burch bie Unternehmer ait bic Arbeiter. Aber mer für
fotd)e gälte bie guftäubige ©ehörbe ift, toirb nicht gejagt.

gür bon ber ©e()örbe in 9îegie auëzufûbreiibc Ar»
beiteu ift nach § '23 ein „bejoubered" Arbeitêreglcment
aufzuteilen. 333a» mill mit biefem 3S3ort „befottbere»"
gejagt fein? 333er ftctlt biefe» „befottbere" 'Heg lenteut
auf. gürmahr, biefe ©erorbttung ift ein reizettbc» @e»
bulbfptel.

SSJir gönnten in biefem Stile meiter fahren bid zu
©itbe. 3u»bcfoubere mären ber 83erorbnitng nod) eine
©eifje Pon ftiliftifd)cu ©erftöfjeu unb formellen UuElar»
beiten Porzumerfen, bic mir hier nicht aufzählen molten.
ÜJlan mirb aber au» beut Angeführten beu ©iitbrttd
erhalten hoben, baf) biefe ©erorbmutg, auf bie bic 3u»
tereffenteu nun fo lange gemartet haben, beu berechtigten
Anforderungen nicht entfpricht, fonbern baß fie itt hohem
©rabc Oerbefferuug»bebürftig ift.

Schweizerische eternitwerke fl. 6. mederurnen.
(Singefanbt.)

33or fürjem erlief; bie Schmeij. @terntt=3ßerfe»A.=@.
in bett blättern eine ©inlabung zur 33efid)tigung ihrer
für bie 3®eltau§ftellung in Lüttid) beftimmten ©rjeugniffe,
melctjer ©inlabung au§ allen Greifen gotge geleistet unb
bamit bem allgemeinen gntereffe, roelches biefett neuen
dvobuften feilend gad)leuten, mie auch einem meiter«
SjSublifum entgegengebracht mirb, »feugnid gegeben tourbe.

Unter Leitung bed 2ireftord bed ©tabliffementd, §rn.
Steinbrunner, befid)tigte man juerft bie Audftellungd»
©egenftänbe. Aid paupiobjeft figurierte ein fteined ©halet
mit ()übfd)e.m îurmaufbau, bad mit Attdnahme bed ^olz»
geripped ooflftänbig and ©ternit erfteHt mürbe, an beffen
833änben uitb 2ad)fläd)en iit einer großen Anzahl oon
93ariationen alte möglichen 33erfleibuttgd» unb ®acl)ungd=
arten oorgefül)rt roerben, 33ariationen in gornt, garbe
unb 83efeftigungdart ber platten. Speziell heroorzuhepen
finb hier bie gebogenen platten iit 93errcenbung aid girfi
uitb ©rat=Abbachungen, fomie auch §ol)Ifet)Ien, metetje
ohne Zuhilfenahme oon 331ech ganz • aus ©ternit erftetlt
finb. Sieben biefem ©hatet fonunen eine ganze 81ei be
oon ©ternit^latten unb ©lüden jur Audftelhutg, mit
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liehe Bestimmung an und für sich nnd noch mehr, wenn
die Entscheidung nicht in den Händen des höchsten Be-
nmtcn liegt. Eine solche Entscheidung knnn einen Hund-
werker oder Gewerbetreibenden für immer vernichten.
Als übliche Löhne gelten nach dieser Verordnung jene,

welche in Lohntarifen enthalten sind, die gemeinsam
von dem Unternehmer — nnd Arbeiterorganisationen
aufgestellt worden sind. Wenn die beiden sich aber
nicht einigen, welcher Lohntarif gilt dann? Und wer
entscheidet? Darüber schweigt die Verordnung. Warum?
Wer bürgt dafür, daß jede Lieferung einem Kantons-
ansässigen zugeschlagen wird. Und wenn nicht, welches
Hoheitsrecht steht dem Kanton Zürich zu, in Meinungs-
Verschiedenheiten zwischen Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer
über den Lohn mitzureden? Und gar erst, wenn der
Lieferant ein Allsländer ist. Die Verordnung gilt doch

nicht nur für Erd- nnd Banarbeiten, sondern auch für
Fabriken. Uebrigens ist merkwürdigerweise vom Schutze
der heimischen Industrie nirgends die Rede. Man
wird vielleicht einwenden, daß solche Grundsätze nicht
in eine Verordnung gehören, aber es wird iveiter unten
gezeigt werden, daß manche ihrer Art noch darin vor-
kommen.

In K 10 wird der alte Schlendrian aufs neue ans-
gefrischt, denn nach demselben sind die vergebenden Be-
Horden berechtigt, gewisse Bestimmungen für die richtige
Durchführung der Grundsätze aufzustellen. Also nicht
nur die Bandirektivn. Gemeint sind natürlich die spe-

zielten technischen Bestimmungen, aber nicht diese kapitalen
Grundsätze. Man sieht also jetzt schon ein, daß die

Verordnung nicht ausreicht nnd räumt daher den Be-
hörden besondere Bestimmungsrechte ein. Und doch
wollte die Verordnung alte Mißstände heben.

Der fürsorgliche tz 20 verlangt n. a., daß die Ar-
öeiter ails Kosten des Unternehmers gegen die Folgen
von „Berufskrankheiten" zu versichern sind. Diese Ver-
sichernng fällt doch nicht in die Haftpflicht voll Fabriken.
Im Gegenteile, diese lehnen sie ab. Kein Gesetz bestimmt
dies. Wenn also eine Fabrik einen Zürcher Staats-
anftrag erhält, muß sie ihre Arbeiter gegen Berufs-
krankheitcn versichern. Dabei ist gar nicht gesagt, was
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unter Berufskrankheiten verstanden wird. Bei Gießern
tritt oft Tuberkulose auf, bei Arbeitern, die stets stehend
beschäftigt sind, Bruch. Muß in solchen Fällen die
Fabrik haften? Das ist doch in Fabriken gar nicht
durchführbar.

Dell bei „vergebenen" Arbeiten oder Lieferungen
beschäftigten Arbeitern ist nach H 22 der Lohn Wochent
lich auszuzahlen. Die „vergebenen" Arbeiten erfordern
also wöchentliche Lvhnanszahlnng. Gebrüder Sulzer,
um ein Beispiel anzuführen, zahlen vierzehntägig ans.
Wenn diese Firma also einen Staatsaustrag erhält,
muß sie alle bei der Liefern,lg (die sich oft durch alle
Werkstätten erstrecken kann) mitwirkenden Arbeiter
wöchentlich bezahlen, was jedenfalls die Buchführung
vereinfachen dürste, oder wenn die Firma diese Ver-
pflichtnng nicht eingehen will, iveil ihre Organisation
dies nicht gilt zuläßt, bekommt sie, auch wenn ihr An-
gebot das günstigste ist, die Lieferung nicht. Im Fabrik-
gesetz ist merkwürdigerweise ein viel längerer Termin
vorgesehen. Für Erd- und Banarbeiten ohne ständigen
Wohnsitz ist diese Verordnung angebracht, aber für
Fabriken doch nicht. Eines schickt sich nicht für alle.
Wie vor wenigen Tagen Herr Nationalrat Sulzer in
einer öffentlichen Versammlung ausführte, können sich
die Fabriken zu einer wöchentlichen Lohnanszahlnng
nicht verstehen. Fazit: Sie können keine Staatslieferanten
sein. Nette Aussichten! Der Paragraph gestattet Alls-
nahmen für Verkauf von Getränken nnd Lebensmitteln
durch die Unternehmer an die Arbeiter. Aber wer für
solche Fälle die zuständige Behörde ist, ivird nicht gesagt.

Für von der Behörde in Regie auszuführende Ar-
beiten ist nach K 23 ein „besonderes" Arbeitsreglement
auszustellen. Was will mit diesem Wort „besonderes"
gesagt sein? Wer stellt dieses „besondere" Reglement
auf. Fürwahr, diese Verordnung ist ein reizendes Ge-
dnldspiel.

Wir könnten in diesem Stile weiter fahren bis zu
Ende. Insbesondere wären der Verordnung noch eine
Reihe von stilistischen Verstößen und formellen Unklar-
heiten vorzuwerfen, die wir hier nicht aufzählen wollen.
Mai, wird aber ans dein Angeführteil den Eindruck
erhalten haben, daß diese Verordnung, auf die die In-
teressenten nun so lange gewartet habeil, den berechtigten
Anforderungen nicht entspricht, sondern daß sie in hohem
Grade verbesserungsbedürftig ist.

Schweizerische Clerniwerke n. k. Nietlerurnen.
(Eingesandt.)

Vor kurzem erließ die Schweiz. Eternit-Werke-A.-G.
in den Blättern eine Einladung zur Besichtigung ihrer
für die Weltausstellung in Lattich bestimmten Erzeugnisse,
welcher Einladung aus allen Kreisen Folge geleistet und
damit dem allgemeinen Interesse, welches diesen neuen
Produkten seitens Fachleuten, wie auch einem weitern
Publikum entgegengebracht wird, Zeugnis gegeben wurde.

Unter Leitung des Direktors des Etablissements, Hrn.
Steiubrunner, besichtigte man zuerst die Ausstellungs-
Gegenstände. Als Hauptobjekt figurierte ei» kleines Chalet
mit hübschem Turmausbau, das mit Ausnahme des Holz-
gerippcs vollständig aus Eternit erstellt wurde, an dessen
Wänden und Dachflächen in einer großen Anzahl von
Variationen alle möglichen Verkleidungs- und Dachungs-
arten vorgeführt werden, Variationen in Form, Farbe
und Befestigungsart der Platten. Speziell hervorzuheben
>iud hier die gebogenen Platten in Verwendung als First
und Grat-Abdachungen, sowie auch die Hohlkehlen, welche
ohne Zuhilfenahme von Blech ganz, aus Eternit erstellt
sind. Neben diesem Chalet kommen eine ganze Reihe
von Eternit-Platten und Stücken zur Ausstellung, mit
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